
Wahlkampfplakatierung

Sehr geehrter Herr Hachmann,

bezugnehmend auf Ihre Email  vom 29.01.2014 möchten wir  Ihnen mitteilen, dass in der
Gemeinde Niestetal nur auf Plakattafeln, die seitens der Gemeinde Niestetal
zur Verfügung gestellt werden, plakatiert werden darf. Selber aufgestellte Plakatträger sind
nicht zulässig.

Die  jeweiligen  Standorte  der  Plakattafeln  sowie  die  Größe der  Plakate  teilen  wir  Ihnen
rechtzeitig mit. Auf den Plakattafeln sind einzelne nummerierte Felder aufgezeichnet.  Ihrer
Partei wird ein Feld zugeordnet.

Im Anhang befindet sich ein Muster der jeweiligen Plakattafeln.

Wir informieren Sie zu gegebener Zeit, wann die Aufstellung der Plakattafeln erfolgt, so dass
Sie dann mit der Aufbringung Ihrer Wahlwerbung auf dem entsprechenden Feld beginnen
können. Diese Aufbringung müssen Sie auf Ihre Kosten vornehmen, jedoch ist die Nutzung
der Plakattafeln gebührenfrei. Die Plakate sind bis spätestens zwei Wochen nach der Wahl
von Ihnen zu entfernen.

Wir weisen Sie darauf hin, dass laut der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) gemäß 
§  33  Abs.  2,  die  Anbringung  von  Wahlwerbung  und  Propaganda  in  Verbindung  mit
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen unzulässig ist. 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Funk
Anlage

Piratenpartei Kassel 
Stadt-Land-Web
Herrn Christian Hachmann
Wolfsangerstraße 94
34125 Kassel

Ordnungsamt
Ansprechpartner: Frau Kerstin Funk
Telefondurchwahl: 0561 5202-112
E-Mail: kerstin.funk@niestetal.de

Datum: 31.01.2014
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